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 Allgemeines 

(1) Diese Allgemeinen Einkaufsbedingungen (AEB) gelten für alle Be-
stellungen und Aufträge (Bestellungen) der Vetter Pharma-Ferti-
gung GmbH & Co. KG und der mit ihr verbundenen Unternehmen 
(Vetter). Die AEB gelten in ihrer zum Zeitpunkt der Bestellung jeweils 
aktuellen Version, abrufbar im Internet unter https://www.vetter-
pharma.com/fremdfirmen, auch für alle künftigen Verträge zwischen 
den Vertragsparteien, ohne dass es eines gesonderten Hinweises 
bedarf. 

(2) Individuelle einzelvertragliche Regelungen, die von den AEB abwei-
chen oder ihnen widersprechen, gehen den AEB vor. 

(3) Die vorliegenden AEB gelten ausschließlich. Abweichenden oder 
entgegenstehenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Ver-
tragspartners wird ausdrücklich widersprochen, sie gelten auch nicht 
ergänzend. Sie gelten auch dann nicht, sollte Vetter in Kenntnis ent-
gegenstehender oder abweichender Bedingungen des Vertragspart-
ners Leistungen vorbehaltlos annehmen. Sie werden nur dann und 
nur in dem Umfang Vertragsbestandteil, wie Vetter deren Geltung 
ausdrücklich schriftlich zustimmt.  

 
 Vertragsschluss  

(1) Angebote, Muster und Preisauskünfte des Vertragspartners erfolgen 
unentgeltlich und sind an die zuständige Einkaufsabteilung zu rich-
ten. Kostenvoranschläge vergütet Vetter nur nach gesonderter 
schriftlicher Vereinbarung. 

(2) Verbindliche Bestellungen und Auftragsbestätigungen bedürfen der 
Textform. Entsprechendes gilt für Änderungen und Ergänzungen von 
Bestellungen. Zur Wahrung der Schriftform genügt die telekommuni-
kative Übermittlung (z.B. E-Mail, Fax), soweit sich aus der Bestellung 
nicht etwas anders ergibt. 

(3) Die Bestellung ist angenommen, sobald Vetter eine Auftragsbestäti-
gung zugeht. Nimmt der Vertragspartner die Bestellung nicht inner-
halb von einer Woche ab deren Zugang an, ist Vetter zum Widerruf 
der Bestellung berechtigt. 

(4) Weicht der Vertragspartner in seiner Auftragsbestätigung von der 
Bestellung ab, so hat er hierauf in deutlich hervorgehobener Form 
hinzuweisen. Die Abweichung wird nur wirksam, wenn Vetter dieser 
Abweichung schriftlich zustimmt. 

(5) Der Vertragspartner ist verpflichtet, Anfragen und Bestellungen auf 
erkennbare Fehler, Unklarheiten und Unvollständigkeiten zu über-
prüfen und Vetter unverzüglich über erforderliche Änderungen oder 
Präzisierungen zu informieren. Entsprechendes gilt hinsichtlich einer 
erkennbaren Ungeeignetheit seiner Leistung für die von Vetter beab-
sichtigte Verwendung. 
 

 Leistungsumfang 

(1) Inhalt und Umfang der durch den Vertragspartner geschuldeten Leis-
tung ergibt sich in nachstehender Reihenfolge aus (i) der Bestellung, 
(ii) diesen AEB, (iii) den auf die Leistung anwendbaren Richtlinien 
und Vorschriften (Vetter-Liefervorschriften), sowie (iv) den für die 
Leistung allgemein geltenden Richtlinien und Fachnormen; hierzu 
gehört auch der neuste Stand der allgemein anerkannten Regeln der 
Technik.  

(2) Soweit in der Bestellung keine Leistungsbeschreibung enthalten ist, 
stimmt der Vertragspartner seine Leistungen im Detail mit dem fach-
lichen Ansprechpartner ab. Bei Kaufverträgen gilt Ziffer 2(5). Im Üb-
rigen gelten bei Werk- oder Dienstverträgen die Absätze 3(3) bis 3(6) 
ergänzend. 

(3) Der Vertragspartner macht sich vor Vertragsschluss mit den örtlichen 
Gegebenheiten vor Ort vertraut und weist Vetter auf für ihn erkenn-
bare Leistungshindernisse hin. Auf Leistungshindernisse vor Ort 
kann sich der Vertragspartner nur berufen, wenn diese für ihn nicht 
erkennbar waren. 

(4) Vetter ist jederzeit berechtigt, Änderungen des Leistungsinhalts und 
des Leistungsumfangs zu verlangen. Der Vertragspartner erstellt ein 
Änderungsangebot, in dem er Vetter über alle für ihn erkennbaren 
Auswirkungen der Änderungen auf die Gesamtleistung informiert. 
Vetter ist zur Annahme des Änderungsangebotes nicht verpflichtet. 

(5) Auf Verlangen von Vetter unterbricht der Vertragspartner seine Ar-
beiten bis zur Entscheidung Vetters über die Annahme oder Ableh-
nung des Änderungsangebotes. In diesem Fall verlängern sich die 
verbindlich vereinbarten Fristen und Termine entsprechend. 

(6) Der Vertragspartner hat keinen Anspruch auf Mehrvergütung, wenn 
er die Änderung verursacht hat oder wenn diese auf einem nicht von 
Vetter zu vertretenden Umstand beruht, der für den Vertragspartner 
bei Vertragsschluss vorhersehbar war. 

 

 Preise und Zahlungsbedingungen 

(1) Der in der Bestellung angegebene Preis ist ein Festpreis und bin-
dend. Er beinhaltet sämtliche Leistungen des Vertragspartners und 
versteht sich inklusive etwaiger Verpackung, Transportkosten, Versi-
cherungsprämien, Zöllen, Steuern und Abgaben. Der Preis ändert 
sich auch bei Material- und Lohnpreisschwankungen nicht. Soweit in 
der Bestellung nicht anders angegeben, kann der Vertragspartner 
zusätzliche Kosten und Auslagen nicht geltend machen. 

(2) Ist eine Vergütung nach Einheiten, Tages- oder Stundensätzen ver-
einbart, zahlt Vetter die Vergütung für tatsächlich erbrachte und er-
forderliche Leistungen. Der Vertragspartner ist verpflichtet, Leis-
tungsnachweise (Rapporte) in angemessenen Zeitabständen ohne 
Aufforderung dem fachlichen Ansprechpartner zur Freigabe vorzule-
gen. Die freigegebenen Rapporte müssen der Rechnung beigefügt 
werden. Sie müssen Angaben zu Bestell- und Abrechnungsdaten, 
Name und Qualifikation des Ausführenden, erbrachter Leistung, Be-
ginn und Ende der Arbeiten, Dauer der Arbeiten und verbrauchtem 
Material enthalten. Höhere Kosten als in der Bestellung oder in der 
Kostenschätzung (Gesamtbestellwert) angegeben, kann der Ver-
tragspartner nur verlangen, wenn er Vetter hierauf rechtzeitig vor der 
Überschreitung hinweist und Vetter in Schriftform zustimmt. 

(3) Rechnungen sind an invoice@vetter-pharma.com oder an Vetter 
Pharma-Fertigung GmbH & Co. KG, Rechnungsprüfung, Schützen-
straße 87, 88212 Ravensburg, Deutschland zu senden; Sie müssen 
für die Bearbeitung durch Vetter die in der Bestellung ausgewiesene 
Bestellnummer enthalten, den rechtlichen Vorgaben entsprechen, 
nachprüfbar sein und alle notwendigen Rapporte und Nachweise 
enthalten; für alle wegen Nichteinhaltung dieser Verpflichtung entste-
henden Folgen ist der Vertragspartner verantwortlich, soweit er nicht 
nachweist, dass er die Nichteinhaltung nicht zu vertreten hat. 

(4) Soweit in der Bestellung nicht anders angegeben, bezahlt Vetter 
Rechnungen nach vollständiger Erbringung der Leistung innerhalb 
von 30 Tagen ab Zugang der nachprüfbaren Rechnung. Vorbehalt-
lose Zahlungen oder Zahlungen vor der Abnahme stellen kein Aner-
kenntnis der Leistungen als vertragsgemäß und keine Abnahme dar. 
Sie erfolgen unter dem Vorbehalt der Rückforderung. Der Vertrags-
partner kann sich diesbezüglich nicht darauf berufen, dass er nicht 
mehr bereichert ist.. 

(5) Der Vertragspartner hat ein Recht zur Aufrechnung und ein Zurück-
behaltungsrecht nur wegen unbestrittener oder rechtskräftig festge-
stellter Forderungen. 
 

 Fristen und Termine 

(1) Vereinbarte Fristen und Termine sind für den Vertragspartner bin-
dend. Die Einhaltung der Fristen und Termine hat für Vetter entschei-
dende Bedeutung. 

(2) Gerät der Vertragspartner in Verzug, stehen Vetter die gesetzlichen 
Ansprüche ungekürzt zu. Dies gilt nicht, wenn der Vertragspartner 
nachweist, dass er den Verzug nicht zu vertreten hat. 

(3) Der Vertragspartner muss erkennbare Verzögerungen der Leistung 
unverzüglich unter Angabe der Gründe und der voraussichtlichen 
Dauer schriftlich anzeigen. Auf von ihm nicht zu vertretende Um-
stände kann sich der Vertragspartner nur berufen, wenn er seiner 
Anzeigepflicht nachgekommen ist. 

(4) Im Falle des Absatz 3 Satz 2 vereinbaren die Parteien schriftlich eine 
der Verzögerung entsprechende Verschiebung der Fristen und Ter-
mine. Im Übrigen sind Änderungen der Fristen und Termine nur nach 
vorheriger schriftlicher Zustimmung von Vetter zulässig. 

(5) Auf das Ausbleiben notwendiger Mitwirkungshandlungen durch Vet-
ter kann sich der Vertragspartner nur berufen, wenn er die fällige Mit-
wirkungshandlung schriftlich angemahnt hat und diese nicht inner-
halb angemessener Frist erfolgt ist. 

(6) Ist für den Fall des Verzuges des Vertragspartners eine Vertrags-
strafe vereinbart, so kann Vetter die fällige Vertragsstrafe mit der 
Schlusszahlung geltend machen, auch wenn Vetter sich dies nicht 
ausdrücklich bei der Abnahme vorbehalten hat. Einigen sich die Par-
teien auf geänderte Fristen und Termine, so verzichtet Vetter damit 
nicht auf entstandene Ansprüche. Im Übrigen gelten auch die neuen 
Fristen und Termine als strafbewehrt. 
 

 Lieferungen 

(1) Der Lieferort ist der Erfüllungsort für Lieferungen. Der Vertrags-
partner hat die Lieferung auf Aufforderung von Vetter für den Trans-
port zu versichern. 

(2) Maßgebend für den Gefahrübergang ist die Übergabe der mangel-
freien Ware am Erfüllungsort, bei Lieferungen mit Aufstellungs- bzw. 
Montagepflicht die Abnahme. 

https://www.vetter-pharma.com/fremdfirmen
https://www.vetter-pharma.com/fremdfirmen
mailto:invoice@vetter-pharma.com
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(3) Der Vertragspartner ist verpflichtet, auf allen Versandpapieren und 
Lieferscheinen den in der Bestellung angegebenen Lieferort und die 
Bestellnummer anzugeben; unterlässt er dies, so sind die dadurch 
entstehenden Verzögerungen in der Bearbeitung nicht von Vetter zu 
vertreten. Teillieferungen sind nur mit schriftlicher Zustimmung zu-
lässig und als solche in Versandpapieren und Lieferscheinen zu 
kennzeichnen. 

(4) Waren sind durch den Vertragspartner möglichst umweltfreundlich 
so zu verpacken, dass Beschädigungen während des Transports 
vermieden werden. Der Vertragspartner ist zur kostenlosen Rück-
nahme und zur gesetzlich vorgeschriebenen Verwertung der Verpa-
ckung verpflichtet. Erfolgt die Verwertung durch Vetter, trägt der Ver-
tragspartner die Kosten hierfür. 

 
 Subunternehmer 

(1) Der Vertragspartner ist nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung 
berechtigt, ihm obliegende Pflichten durch fachkundige Dritte (Sub-
unternehmer) ausführen zu lassen. 

(2) Der Vertragspartner wählt Subunternehmer sorgfältig aus, stellt si-
cher, dass diese hinreichend qualifiziert und leistungsfähig sind und 
gestaltet die Vertragsbedingungen mit dem Subunternehmer so, 
dass die Einhaltung des Vertrages zwischen Vetter und dem Ver-
tragspartner sichergestellt ist. Er steht für Pflichtverletzungen der 
Subunternehmer wie für eigenes Verschulden vollumfänglich ein. 
 

 Abnahme 

(1) Können Leistungen des Vertragspartners ihrer Natur nach abgenom-
men werden, ist eine förmliche Abnahme vereinbart. Eine Pflicht zur 
Wareneingangskontrolle besteht insoweit nicht.  

(2) Vetter ist bei wesentlichen Mängeln zur Verweigerung der Abnahme 
berechtigt. Ein wesentlicher Mangel liegt auch dann vor, wenn die 
Dokumentation des Vertragsgegenstandes unvollständig oder feh-
lerhaft ist. Teilabnahmen sind ausgeschlossen. 

 
 Mangelrüge 

(1) Die Annahme von Leistungen, die nicht der Abnahme nach Ziffer 8 
unterliegen, erfolgt unter dem Vorbehalt einer Untersuchung auf 
Mangelfreiheit, insbesondere auf Richtigkeit und Vollständigkeit, so-
weit und sobald dies unter Berücksichtigung aller Umstände des Ein-
zelfalls nach ordnungsgemäßem Geschäftsgang tunlich ist. 

(2) Mangelrügen gelten jedenfalls dann als rechtzeitig und unverzüglich, 
wenn Vetter äußerlich und offenkundig erkennbare Mängel, Beschä-
digungen, Identitäts- oder Quantitätsabweichungen innerhalb von 
zwei Wochen ab Eingang der Ware rügt. Bei versteckten Mängeln 
beginnt die Frist mit deren Entdeckung. Die Frist ist gewahrt, wenn 
Vetter die Rüge innerhalb der Frist an den Vertragspartner versen-
det. 

(3) Bei Mengenlieferungen ist Vetter nur zu Stichproben verpflichtet. 
Vetter ist von weiteren Nachprüfungen entbunden und kann die ge-
samte Lieferung zurückweisen, wenn sich ergibt, dass signifikante 
Anteile (ab 5%) der Lieferung nicht den vertraglichen oder gesetzli-
chen Anforderungen entsprechen. 

 
 

 Ansprüche bei Mängeln 

(1) Es gelten die gesetzlichen Regelungen für mangelhafte Leistungen, 
soweit sich aus den folgenden Absätzen (2) bis (4) nichts Anderes 
ergibt. 

(2) Vetter stehen die gesetzlichen Mängelansprüche auch hinsichtlich 
mangelfreier Teile zu, wenn (a) bei Mengenlieferungen ein signifikan-
ter Teil der Menge mangelhaft ist, oder (b) bei mehreren gleicharti-
gen Bauteilen ein signifikanter Teil der Bauteile mangelhaft ist; in die-
sem Fall erstrecken sich die Mängelansprüche auf die ganze Liefe-
rung bzw. alle gleichartigen Bauteile. 

(3) Vetter darf die Nacherfüllung auf Kosten des Vertragspartners selbst 
vornehmen oder von Dritten vornehmen lassen, wenn der Vertrags-
partner in Verzug ist, die Nacherfüllung ablehnt oder Vetter eine Frist-
setzung zur Nacherfüllung unzumutbar ist. Letzteres ist insbeson-
dere dann der Fall, wenn die Nacherfüllung zur Abwehr von akuten 
Gefahren für Vetters wirtschaftliche Interessen, zur Vermeidung grö-
ßerer Schäden oder zur Aufrechterhaltung von Vetters Leistungsfä-
higkeit gegenüber seinen Kunden erfolgt.  

(4) Entstehen Vetter infolge mangelhafter Leistung des Vertragspartners 
Kosten, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits-, Materialkosten 
oder Kosten für eine den üblichen Umfang übersteigende Eingangs-
kontrolle, so hat der Vertragspartner diese Kosten zu tragen. Vetter 

kann vom Vertragspartner für die zur Beseitigung des Mangels erfor-
derlichen Aufwendungen einen Vorschuss verlangen. Weitere An-
sprüche bleiben unberührt. 

 
 Verjährung 

Soweit das Gesetz nicht eine längere Verjährung vorsieht, beträgt 
die Verjährungsfrist der Ansprüche von Vetter 36 Monate ab Gefah-
renübergang.  

 
 Geheimhaltung und Referenzen 

(1) Haben Vetter und der Vertragspartner eine separate Verschwiegen-
heitsvereinbarung abgeschlossen oder sonst eine individuelle Ver-
schwiegenheitsverpflichtung vereinbart, so haben diese Vorrang vor 
den nachstehenden Absätzen (2) bis (5). 

(2) Der Vertragspartner ist verpflichtet, sämtliche ihm im Zusammen-
hang mit der Geschäftsbeziehung bekanntwerdenden geschäftli-
chen, betrieblichen oder technischen Angelegenheiten (vertrauliche 
Informationen) geheim zu halten und ausschließlich für die Durch-
führung des Vertrages und nicht für eigene Zwecke zu verwenden, 
soweit diese Informationen nicht allgemein bekannt sind oder Vetter 
schriftlich auf die Geheimhaltung verzichtet hat. Dem Vertrags-
partner ist insbesondere untersagt, eigene Geschäfts- oder Betriebs-
geheimnisse durch Beobachten, Untersuchen oder Testen der ver-
traulichen Informationen zu erwerben.  

(3) Der Vertragspartner darf vertrauliche Informationen Dritten nur mit 
vorheriger schriftlicher Zustimmung Vetters zugänglich machen, vo-
rausgesetzt, die Dritten sind aufgrund gesetzlicher Bestimmungen 
oder vertraglicher Vereinbarungen entsprechend Absatz (2) zur Ge-
heimhaltung und Nichtnutzung verpflichtet.  

(4) Die Pflicht zur Geheimhaltung und Nichtnutzung besteht auch nach 
dem Ende der Geschäftsbeziehung für bis zu 10 Jahren fort. 

(5) Der Vertragspartner darf seine Tätigkeit für Vetter nur nach vorheri-
ger schriftlicher Zustimmung als Referenz, in Pressemitteilungen 
oder sonstigen Veröffentlichungen verwenden. 

 
 Ausführungsunterlagen 

(1) An allen dem Vertragspartner im Rahmen der Geschäftsbeziehung 
überlassenen Unterlagen (z.B. Zeichnungen, Modelle, Berechnun-
gen) (Ausführungsunterlagen) behält Vetter sich Eigentums- und 
Urheberrechte vor.  

(2) Sind weitere Ausführungsunterlagen erforderlich, wird der Vertrags-
partner diese in dem von Vetter geforderten, handelsüblichen Format 
erstellen und Vetter zur Prüfung und zur Freigabe vorlegen. 

(3) Durch Prüfungen, Freigaben oder Weisungen von Vetter wird die 
Verantwortung des Vertragspartners für seine Leistungen nicht be-
rührt. Dies gilt nicht, wenn und soweit der Vertragspartner schriftlich 
begründet auf Bedenken hinweist und Vetter die Weisung anschlie-
ßend schriftlich bestätigt.  

(4) Sämtliche Ausführungsunterlagen sind nach Beendigung des Vertra-
ges oder jederzeit nach Wahl von Vetter entweder herauszugeben 
oder zu vernichten. Ein Zurückbehaltungsrecht hieran steht dem Ver-
tragspartner nicht zu. 
 

 Rechte Dritter 

(1) Der Vertragspartner steht dafür ein, dass im Zusammenhang mit sei-
ner Leistung und deren vertragsgemäßer Verwendung keine ge-
werblichen Schutzrechte oder Urheberrechte Dritter (Rechte Dritter) 
verletzt werden. 

(2) Erheben Dritte wegen einer Verletzung Rechte Dritter Ansprüche ge-
gen Vetter bezüglich der Leistungen oder deren Anteile bzw. deren 
Nutzung, so ist der Vertragspartner verpflichtet, Vetter von sämtli-
chen Ansprüchen einschließlich aller notwendigen Kosten der 
Rechtsverteidigung freizustellen. 

(3) Der Vertragspartner haftet nicht, soweit die Schutzrechtsverletzung 
auf ihm von Vetter überlassenen Ausführungsunterlagen nach Ziffer 
13(1) beruht und der Vertragspartner nicht weiß oder nicht wissen 
musste, dass Rechte Dritter verletzt werden. 

(4) Ansprüche nach Ziffer 14 unterliegen der regelmäßigen Verjährungs-
frist. 
 

 Nutzungsrechte an Arbeitsergebnissen 

(1) Arbeitsergebnisse sind alle im Rahmen des Vertrags geschaffenen 
Werke sowie alle Vetter im Rahmen der Vertragserfüllung überlasse-
nen Werke, insbesondere Ausführungsunterlagen, Berichte, Doku-
mente, Projektskizzen, Präsentationen, Studien und Entwürfe. 

(2) Der Vertragspartner räumt Vetter an allen im Rahmen des Vertrages 
geschaffenen Arbeitsergebnissen zum Zeitpunkt ihrer Entstehung 
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die ausschließlichen Nutzungsrechte und an allen sonstigen Arbeits-
ergebnissen zum Zeitpunkt der Übergabe oder Zahlung der Vergü-
tung, je nachdem welcher Zeitpunkt eher eintritt, die einfachen Nut-
zungsrechte nach Absatz (3) ein. Zugleich erlangt Vetter das allei-
nige und unbeschränkte Eigentum an denjenigen Arbeitsergebnis-
sen, an denen ein solches begründet und übertragen werden kann. 

(3) Vetter hat das unwiderrufliche, räumlich, zeitlich und inhaltlich unbe-
schränkte, übertragbare und unterlizenzierbare Recht zur Nutzung 
der Arbeitsergebnisse für sämtliche Nutzungsarten, insbesondere zu 
deren Vervielfältigung, Verbreitung, Verwertung und Bearbeitung. 

(4) Die Parteien sind sich darüber einig, dass die Einräumung der Nut-
zungs- und Eigentumsrechte an den Arbeitsergebnissen mit der Zah-
lung der vereinbarten Vergütung abgegolten ist. 

 
 Versicherung 

(1) Der Vertragspartner unterhält alle zur Abdeckung der Risiken des 
Vertrages erforderlichen Versicherungen in branchenüblicher Höhe. 

(2) Der Vertragspartner hält diesen Versicherungsschutz bis zum Ablauf 
der Gewährleistungsfrist aufrecht. Er überlässt Vetter auf Nachfrage 
eine Kopie der Versicherungsbestätigung. 

 
 Hausordnung für Fremdfirmen 

(1) Der Vertragspartner, seine Subunternehmer und alle Personen, de-
rer sich der Vertragspartner zur Erfüllung seiner Pflichten bedient, 
müssen auf dem Vetter Betriebsgelände die Hausordnung für 
Fremdfirmen, abrufbar unter https://www.vetter-pharma.com/fremd-
firmen, einhalten und den Anweisungen des Werkschutzes Folge 
leisten.  

(2) Die Haftung von Vetter für Unfälle ist ausgeschlossen, soweit diese 
nicht durch vorsätzliche oder grob fahrlässige Pflichtverletzung von 
Vetter, seiner gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen erfolgt, 
oder es sich um Personenschäden handelt. 

 
 Compliance  

Der Auftragnehmer sichert zu, a) alle für ihn geltenden gesetzlichen 
Anforderungen, insbesondere alle geltenden Antikorruptions- und 
Kartellgesetze, einzuhalten, sowie grundlegende Menschenrechte 
und Arbeitsrechte zu respektieren und die Umwelt zu schützen, b) 
Zahlungen des Auftraggebers nicht in einer Weise zu verwenden, die 
sich nachteilig auf den Auftraggeber auswirken könnten, insbeson-
dere weil deren Verwendung eine Straftat oder sonstigen wesentli-
chen Verstoß gegen geltende Gesetze oder Vorschriften darstellt, c) 
mit dem Vetter-Geschäftspartnerkodex (abrufbar unter www.vetter-
pharma.com/fremdfirmen) vertraut zu sein und die darin enthaltenen 
menschenrechtsbezogenen, arbeitsrechtlichen und umweltbezoge-
nen Erwartungen des Auftraggebers einzuhalten, d) den Auftragge-
ber unverzüglich zu benachrichtigen, wenn (i) er im Zusammenhang 
mit diesem Vertrag bei sich einen Verstoß gegen geltende Gesetze, 
Regeln und Vorschriften feststellt oder stichhaltige Kenntnis davon 
erlangt, dass seine an der Vertragserfüllung beteiligten Auftragneh-
mer an einem solchen Verstoß beteiligt sind, oder (ii) gegen ihn 
selbst oder seine Auftragnehmer behördliche Ermittlungen eingelei-
tet wurden e) angemessene Maßnahmen zu ergreifen, damit alle 
seine an der Leistungserbringung beteiligten Mitarbeitenden und 
Auftragnehmer die in diesem Absatz 1 genannten Erwartungen, Ge-
setze und Vorschriften einhalten. 
 

 Datenschutz 

(1) Der Vertragspartner beachtet die geltenden Vorschriften zum Daten-
schutz. Er steht dafür ein, personenbezogene Daten von Vetter aus-
schließlich im Rahmen geltender datenschutzrechtlicher Vorschriften 
und nur zur Erfüllung des Vertrages zu verarbeiten. Verarbeitet der 
Vertragspartner personenbezogene Daten im Auftrag von Vetter, so 
beginnt er mit der Leistung erst, nachdem die Parteien einen Vertrag 
nach Art. 28 DSGVO geschlossen haben. Die Hinweise von Vetter 
zum Datenschutz, abrufbar unter https://www.vetter-
pharma.com/datenschutz/, hat der Vertragspartner zur Kenntnis ge-
nommen. 

 
 Qualitätsmanagement 

(1) Der Vertragspartner wird die Qualität seiner Waren ständig überwa-
chen und dies dokumentieren. Vor jeder Lieferung wird er sich ver-
gewissern, dass die zur Lieferung bestimmten Waren frei von Män-
geln sind und dies dokumentieren. 

(2) Der Vertragspartner wird Vetter rechtzeitig informieren, wenn Vor-
kommnisse in seinem Einflussreich Auswirkungen auf die Qualität 
oder Eignung der Ware für ihren bestimmungsgemäßen Gebrauch 

haben könnten, insbesondere über Änderungen (a) an den Vertrags-
produkten einschließlich der hierfür verwendeten Materialien, (b) im 
Produktionsverfahren, einschließlich der Verlegung von Produktions-
standorten oder dem Austausch von Schlüsselpersonal, oder (c) der 
Rechtsform und Rechtsstruktur des Vertragspartners.  

(3) Der Vertragspartner sichert zu, Vetter im Fall der Vorkommnisse des 
Absatzes (2) auf Verlangen kostenlos und kurzfristig Muster der be-
troffenen Vertragsprodukte zur Verfügung zu stellen, damit Vetter die 
Auswirkungen prüfen kann. 

 
 Audits 

Vetter ist berechtigt, beim Vertragspartner Audits durchzuführen. Der 
Vertragspartner ist dabei zur Mitwirkung verpflichtet. Die Audits sol-
len den üblichen Geschäftsbetrieb des Vertragspartners nicht mehr 
als erforderlich stören. Sie finden zu den mit dem Vertragspartner 
vereinbarten Terminen während regulärer Geschäftszeiten statt. 

 
 Kündigung 

(1) Soweit in der Bestellung nicht anders angegeben, richtet sich die 
Kündigung des Vertrages nach den gesetzlichen Vorschriften. Die 
Kündigung bedarf der Schriftform. 

(2) Ein wichtiger Grund für die fristlose außerordentliche Kündigung 
durch Vetter liegt insbesondere dann vor, wenn (a) die Schwere der 
Pflichtverletzung des Vertragspartners die sofortige Beendigung der 
Zusammenarbeit gebietet, oder (b) über das Vermögen des Ver-
tragspartners das Insolvenzverfahren eröffnet wurde oder wenn die 
Eröffnung des Insolvenzverfahrens mangels Masse abgelehnt 
wurde; dem steht es gleich, wenn bereits ein Antrag auf Eröffnung 
des Insolvenzverfahrens gestellt wurde. 
 

 Schlussbestimmungen 

(1) Es gilt das Recht am Geschäftssitz der bestellenden Vetter-Gesell-
schaft unter Ausschluss des Kollisionsrechts und des Übereinkom-
mens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen 
Warenkauf (CISG). 

(2) Ausschließlicher Gerichtsstand für sämtliche Streitigkeiten zwischen 
Vetter und dem Vertragspartner im Zusammenhang mit Bestellungen 
ist der Geschäftssitz der bestellenden Vetter-Gesellschaft. Vetter 
steht jedoch das Recht zu, den Vertragspartner bei dem für seinen 
Geschäftssitz zuständigen Gericht in Anspruch zu nehmen. 

(3) Alle Änderungen oder Ergänzungen dieser AEB bedürfen zu ihrer 
Wirksamkeit der Textform. Dies gilt auch für eine Abbedingung die-
ser Klausel. 

(4) Sollten einzelne Bestimmungen dieser AEB ganz oder teilweise un-
wirksam, nichtig oder nicht durchsetzbar sein oder werden, wird 
dadurch die Gültigkeit und Durchsetzbarkeit der übrigen Bestimmun-
gen nicht berührt. Die nichtige, unwirksame oder nicht durchsetzbare 
Bestimmung ist, soweit gesetzlich zulässig, als durch diejenige wirk-
same und durchsetzbare Bestimmung ersetzt anzusehen, die dem 
mit der nichtigen, unwirksamen oder nicht durchsetzbaren Bestim-
mung verfolgten Sinn und Zweck nach Gegenstand, Maß, Zeit, Ort 
und Geltungsbereich am nächsten kommt. Entsprechendes gilt für 
die Füllung etwaiger Lücken in den AEB. 

https://www.vetter-pharma.com/fremdfirmen
https://www.vetter-pharma.com/fremdfirmen

